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1. Finanzieller Geschäftsbericht
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Erläuterungen: 

1.1. Gesamtentwicklung / Jahresabschluss 2020
Die große Erbschaftsspende vom Herbst 2019 hat uns den Start in das Jahr 2020 erleichtert. 
Diese Spende machte vor allem den Beginn des Beratungsprojekts Plan.B mit möglich. Durch 
Beschluss vom Dezember 2019 wurde vereinbart, dass in den Folgejahren jeweils 5.000 Euro für 
Plan.B aus diesen Eigenmitteln verwendet werden können.
Insgesamt gingen in 2020 sowohl Einnahmen als auch Ausgaben im Vergleich zu den Vorjahren 
zurück (auch wenn man die Großspende aus 2019 nicht berücksichtigt). Dies liegt zum einen 
vermutlich daran, dass dass Engagement im Bereich der Geflüchteten-Solidarität allgemein und 
damit auch bei uns rückläufig ist. Zum anderen liegt es daran, dass es im Bereich des Solifonds 
Perspektiven im Jahr 2020 fast keine Aktivitäten mehr gab. Nicht zuletzt war die Corona-Pandemie
eine besondere Schwierigkeit für Aktivitäten aller Art. Allerdings haben wir trotz der Pandemie viele
unserer Aktivitäten aufrecht erhalten und zum Teil sogar ausbauen können.

1.2. Einnahmen und Ausgaben 2020 im Einzelnen
• Mitgliedsbeiträge: Erfreulicherweise sind die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen von 990 

Euro (2019) auf 1440 Euro gestiegen. Dies lag primär am hohen Mitgliedsbeitrag des 
neuen Fördermitglieds „WEG Aixerstraße 28“. Es gibt allerdings auch in 2020 einige 
Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag nicht bezahlten. Den Einnahmen steht der 
Jahresmitgliedsbeitrag an den Landesverband des Paritätischen über 500 Euro gegenüber.

• Spenden: Die Spendeneinnahmen im Bereich „Verein“ sind in 2020 deutlich angestiegen. 
Dies lag vor allem an der Spendenwerbung für das Projekt Plan.B (ca. 9.460 Euro). 
Demgegenüber sind die Spendeneinnahmen im Bereich des Solifonds Perspektiven 
erwartungsgemäß stark zurückgegangen.
Großspender*innen (300 plus) im Jahr 2020 waren:
◦ Klaus-Dieter B. und Waltraud S. 900,00
◦ Ulrich und Martina S. und Tina R. 1500,00
◦ Katja P. und Markus H. 300,00
◦ Marlene S. 1500,00
◦ Christus Gemeinde Rottenburg, c/o Gillian F. 300,00
◦ Wegrand Stiftung, c/o Marion K.-H. 500,00
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◦ Mütter- und Fam.zentrum Mössingen / FK Asyl 1.000,00

◦ Ulrich H., Mössingen 500,00
◦ Yasmin G.,Tübingen 365,00
◦ Benjamin S., Haus Lichtenstein, 350,00

• Zuschüsse: Mit 9.814 Euro bleibt der Umfang der erhaltenen Zuschüsse insgesamt unter 
den Erwartungen. Neben einem Zuschuss von 8.000 Euro durch die Eduard-Pfeiffer-
Stiftung für das Projekt Plan.B wurde der an den Landkreis Tübingen gestellte 
Zuschussantrag für dieses Projekt abgelehnt (siehe 3.2) Die weiteren Zuschüsse durch die 
Wegrand-Stiftung (500 Euro) sowie die Bundestagsfraktion Die Linke (1.000 Euro) und die 
gesammelten Spenden haben das Projekt Plan.B durchführbar gemacht. Es blieb / bleibt 
jedoch prekär finanziert. 
Bei der Stadt Tübingen konnten wir in 2020 eine Aufwandspauschale für Sachkosten über 
814,43 Euro abrechnen.

• Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche: Durch den Ausstieg aus dem 
Patenschaftsprogramm „Menschen stärken Menschen“ ist ein großer Teil der in den 
vorigen Jahren gezahlten Aufwandsentschädigungen weggefallen. Die Ausgaben von rd. 
1250 Euro wurden vornehmlich für aktive Geflüchtete gewährt, die als Übersetzer*innen 
(Batool Hosseini, Nazir Momand) oder neuerdings aktiv Mitwirkende bei Plan.B tätig waren 
(Fereshteh Javadi).

1.3. Vermögen 2020
Mit einem Vermögensstand von 52.618.56 Euro zum Jahresende 2020 konnten wir mit einem 
einigermaßen guten Polster in das Jahr 2021 starten. Ein Teil der Gelder ist zweckgebunden für 
die weitere Einzelfallunterstützung beim Solifonds (ca. 3500 Euro) und für das Projekt Plan.B (ca. 
6.000 Euro).
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2. Vereinsentwicklung

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Aus dem zu Anfang des Jahres ausgegebenen Ziel von 50 
Mitgliedern am Jahresende ist zwar nichts geworden. Allerdings haben wir im Jahr 2020 zwei neue
Fördermitglieder gewonnen, hinter denen noch viele andere Menschen stehen. Dies sind die 
Wohnungseigentümergemeinschaft Aixerstraße 28 und die Eberhardskirchengemeinde. Das ist 
sehr erfreulich. Außerdem wurde Fatima Salehi Mitglied.

 Mitgliederentwicklung:
Der Verein hat zum
Berichtszeitpunkt 19
Mitglieder, darunter 3
Fördermitglieder. 4
Personen haben einen
Fluchthintergrund. Für 2
Personen besteht weiterhin
eine Befreiung vom
Mitgliedsbeitrag. 

 Vereinstreffen: Im Jahr
2020 gab es 7
Vereinstreffen (Plenum), bei
denen die laufenden
organisatorischen und
inhaltlichen Aktivitäten
besprochen wurden und
eine offizielle
Mitgliederversammlung des
Vereins am 10.7.2020.

 Mitgliederversammlung /
Vorstand: Bei der MV am
10.7.2020 wurde der seit 2017 bestehende Vorstand, bestehend aus Michaela Boyacos, 
Marianne Mösle, Andreas Linder und Ines Roth wiedergewählt. Als Kassenprüfer*innen 
wurden neu Inger Einfeldt und Jutta Baitsch gewählt.

 Büro: Der Verein betreibt seit Dezember 2016 einen Büroraum in den Räumen des 
Paritätischen Kreisverbands im Bürgerzentrum NaSe im Janusz Korczak Weg 1. Das Büro 
wird insbesondere für die Vereinsorganisation und -buchhaltung sowie für individuelle 
Beratungstermine genutzt. Die monatliche Miete beträgt 50,00 Euro. Seit Anfang des 
Jahres wird das Büro intensiv für das Beratungsprojekt Plan.B genutzt, ohne dass sich die 
Miete erhöht hat.

 Buchhaltung: Seit Anfang 2020 wird die Buchhaltung von Dominic Schmid – zuverlässig 
und kompakt – auf Honorarbasis ausgeführt.
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3. Aktivitäten 2020

3.1. info asyl – Flüchtlingsberatung in
Mössingen
In Zusammenarbeit mit Fluchtpunkte Tübingen
und dem Freundeskreis Asyl Mössingen betreibt
unser Verein seit Anfang 2017 eine
Asylberatungsstelle in der Unterkunft im
ehemaligen Pausa-Gebäude in Mössingen. 
Im Mittelpunkt steht die Beratung im
Asylverfahren, die individuelle Beratung bei der
Vorbereitung auf die Anhörung, Begleitung zu
Anhörungen und Gerichtsverhandlungen, die
Vorbereitung von Klagen und Vermittlung von
Anwälten sowie die Unterstützung bei Identitätsklärung und Passbeschaffung 
(„Mitwirkungspflichten“). Neben der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Unterstützung werden die 
Geflüchteten bei verschiedenen sozialen Anliegen, insbesondere bei der Integration in Bildung, 
Ausbildung und Arbeitsmarkt sowie bei der Wohnungssuche unterstützt. Hierbei stehen die Berater
auch im Austausch mit den Aktiven des Freundeskreis Asyl Mössingen und den 
Integrationsmanager*innen des Landratsamts.
Nachdem die Beratungen lange Zeit im wöchentlichen Turnus waren, kommen Martin Fink, 
Andreas Linder und Nazir Momand seit Anfang 2019 nur noch alle zwei Wochen. Der 
Beratungsbedarf ist ein wenig zurückgegangen, allerdings stehen v.a. bei vielen afghanischen 
Geflüchteten immer noch die Gerichtstermine aus. 
Die Corona-Pandemie hat die Aktivitäten im Rahmen des info asyl im Jahr 2020 stark 
beeinträchtigt. So konnten wir keine Bildungs- und Gruppenveranstaltungen machen und auch die 
regelmäßigen Beratungstermine mussten zeitweilig ausfallen. Einige geplante Fahrten zum 
afghanischen Konsulat nach München mussten wir wegen den Corona-Einschränkungen canceln, 
eine geplante politische Bildungsreise nach Berlin musste ausfallen und auch diverse geplante 
Freizeitevents wie Fahrradausflüge waren wegen Corona nicht möglich. Dennoch machten wir so 
viel wie möglich. Während Ämter und Behörden nur noch medial oder gar nicht mehr erreichbar 
waren, führten wir die Beratungstermine unter Beachtung der Abstandsregeln längst weiter. Die 
bislang offenen Beratungsabende gestalteten wir dann meist so, dass wir Einzeltermine vergaben, 
uns außerhalb trafen oder per Video. Die an uns herangetragenen Bedarfe sind während der 
Corona-Zeit sogar zeitweilig stark angewachsen, weil Behörden oder Integrationsmanager*innen 
für die Ratsuchenden nicht mehr erreichbar waren. 

Beratung in Mössingen unter Corona-Bedingungen

Flyer Beratungsstelle info asyl
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Viele Geflüchtete hatten einen erhöhten Unterstützungsbedarf, weil Behörden, BAMF etc. nur noch
auf schriftlichem Weg zu erreichen waren.
Nach wie vor kann die Beratungsarbeit insbesondere für die afghanischen Geflüchteten in 
Mössingen als sehr erfolgreich angesehen werden. Auch im Jahr 2020 konnten wir durch unsere 
Begleitung bei der Vorbereitung auf die Gerichtstermine am Verwaltungsgericht Sigmaringen dazu 
beitragen, dass nach der Ablehnung durch das BAMF durch das Verwaltungsgericht ein 
Schutzstatus zugesprochen wurde. Dies liegt aber selbstverständlich auch an der Linie des 
Verwaltungsgerichts. Dennoch gibt es von ca. 80 Fällen bislang nur einen einzigen, bei dem auch 
am Verwaltungsgericht eine Ablehnung herauskam (und dieser hat inzwischen eine 
Ausbildungsduldung).
Für das „info asyl“ , das noch im Jahr 2019 mit einem Zuschuss durch die Stiftung do sowie 
weitere Zuschüsse unterstützt wurde, stellten wir im Jahr 2020 keine Zuschussanträge mehr. Die 
Aktivitäten, die nicht weniger wurden, wurden inhaltlich und finanziell mit dem Beratungsprojekt 
Plan.B zusammengeführt. Der Freundeskreis Asyl Mössingen unterstützt uns weiter. Im Rahmen 
der „AG Arbeitsmarkt“ beteiligen wir uns weiterhin an einer Vernetzung verschiedener Akteure in 
der Stadt Mössingen (Integrationsbeauftragter, Integrationsmanager*innen, Ehrenamtliche, 
Arbeitgeber etc.), die Stadt Mössingen unterstützt uns jedoch nicht finanziell.
Neufassung Passinfo Afghanistan: Im September 2020 veröffentlichten wir eine völlig 
überarbeitete Neufassung unserer Arbeitshilfe für afghanische Geflüchtete und ihre 
Unterstützer*innen „Wie können Sie einen Pass, eine Tazkira oder andere Dokumente erhalten?“ 
Diese Arbeitshilfe wurde auch im Asylmagazin des Informationsverbunds Asyl besprochen und 
erhielt bundesweite Verbreitung und Beachtung.
Siehe auch https://menschen-rechte-tue.org/index/infoasyl/artikel/neuffassung-arbeitshilfe-
passinfo-afghanistan.html 

Großer Erfolg im Juli 2020: Nachdem der Asylantrag der aus dem Iran stammenden Familie K. vom BAMF im Jahr 2016 
abgelehnt wurde, wurde Naim K. am 3.7.2020 vom Verwaltungsgericht Sigmaringen der volle Flüchtlingsschutz 
zugesprochen. Wir berieten und begleiteten Familie K. bei der Anhörung beim BAMF, vermittelten ihnen Thomas 
Oberhäuser als Rechtsanwalt und unterstützten bei der Vorbereitung auf die Gerichtsverhandlung. Ganz abgeschlossen 
ist die Sache immer noch nicht, denn das BAMF lässt Ehefrau und Kinder mit der Zuerteilung des Familienschutzes 
warten. 

https://menschen-rechte-tue.org/index/infoasyl/artikel/neuffassung-arbeitshilfe-passinfo-afghanistan.html
https://menschen-rechte-tue.org/index/infoasyl/artikel/neuffassung-arbeitshilfe-passinfo-afghanistan.html
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3.2. Plan.B – beraten&bewegen = bleiben
Mit dem Projekt „Plan.B“ betreiben wir seit April
2020 ein Beratungsprojekt, das Geflüchtete bei
der Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützt. Im
Mittelpunkt stehen Geflüchtete mit einer
Arbeitsstelle oder in Ausbildung, deren
Asylanträge abgelehnt wurden. Das Projekt
unterstützt insbesondere bei allen Bedarfen rund
um das Asylverfahren, bei der Erfüllung der
sogenannten Mitwirkungspflichten
(Identitätsklärung, Passbeschaffung) sowie bei
der Antragstellung für Ausbildungs- oder
Beschäftigungsduldungen. Hierbei kooperiert
Plan.B mit Beratungsstellen wie K.I.O.S.K. und
der KIT Jugendhilfe, mit Anwält*innen und
ehrenamtlich Engagierten sowie mit Arbeitgebern
wie der Kolpingschule Rottenburg (Altenpflege). 

Beratungsarbeit: Im Rahmen von Plan.B wurde
im Jahr 2020 von Matthias Schuh, Andreas Linder
und Martin Fink in ca. 100 „Fällen“
(Einzelpersonen und Familien) eine unabhängige,
für die Ratsuchenden kostenfreie und kompetente
Unterstützung geleistet, oftmals mit beachtlichem
Erfolg, der erfahrungsgemäß ohne diese Beratung nicht eingetreten wäre. 

Auch die Aktivitäten im Rahmen von Plan.B waren in 2020 von der Corona-Situation beeinträchtigt.
Zeitweise mussten die individuellen Präsenztermine ausfallen, die meiste Zeit des Jahres konnte 
jedoch Präsenzberatung nach Terminvergabe durchgeführt werden. Zeitweilig war das Team 
sogar besonders stark gefordert: Bei vielen Bedarfen, die aufgrund der Corona-Sondersituation 
(geschlossene Ämter, Online-Terminbeantragung, keine persönliche Vorsprache möglich etc.) 
entstanden sind, hat sich die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit unseres Projekts sehr deutlich 
gezeigt. Die Aktivitäten im Rahmen von Plan.B finden an verschiedenen Orten statt. Dienstags und
mittwochs ist Matthias Schuh, häufig zusammen mit Angela Baer, im Breiten Weg und in der 
Europastraße tätig, mittwochs 14-
tägig sind Martin und Andreas in
Mössingen und freitags sind
ganztags Beratungstermine in
unserem Büro im Janusz-Korczak-
Weg. 

Seit November 2020 arbeitet die 21-
jährige Fereshteh Javadi auf der
Basis einer Ehrenamtsentschädigung
freiwillig bei Plan.B mit und hilft vor
allem bei der Beratung und
Identitätsklärung von afghanischen
Geflüchteten und bei Bürotätigkeiten.

Organisatorisches: Matthias und Andreas und neuerdings Fereshteh treffen sich jeden Freitag 
zum Jour Fix und besprechen anstehende organisatorische und inhaltliche Themen.

Zur internen Kommunikation hat Plan.B eine Daten-Cloud, über die einzelfallbezogene 
Dokumente, Termine und Informationen kommuniziert werden können. Die Cloud beinhaltet auch 
eine Wissensdatenbank mit einer großen Menge an Fachdokumenten und Informationen. Plan.B 

Flyer PlanB
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hat eine virtuelle Telefonanlage mit Kontakttelefonnummern mit Tübinger Vorwahl mit 
Weiterleitungsschaltung auf die Mobiltelefone der Berater*innen. Seit Herbst haben wir auch einen 
Server zur Verfügung, über den wir Videobesprechungen oder Beratungsgespräche per 
Bigbluebutton durchführen können. Der Server wird auch für sonstige Bedarfe im Umfeld von 
Plan.B benutzt (move on Besprechungen, Bündnis Bleiberecht, Tag der Menschenrechte-
Vernetzung, Bihac-Vernetzung usw.) Für all diese technischen Feinheiten ein besonderer 
Dank an Matthias Schuh!!

(Interne) Weiterbildung: Etwa alle zwei
drei bis drei Monate gibt es ein
Berater*innentreffen, zu dem die Plan.B-
Berater*innen, aber auch
Kooperationspartner*innen und
Interessierte eingeladen werden. Bisher
haben drei dieser Treffen stattgefunden.
Bei diesen Terminen werden aktuelle
fachliche Fragen und Themen besprochen
und diskutiert und sowie knifflige
Einzefallfragen besprochen.

Am 19.11.2020 führten wir eine
(Online-)Fachfortbildung zum Thema
„Mitwirkungspflichten“ mit 14
Teilnehmer*innen durch. Es nahmen ehrenamtlich Engagierte sowie bei Stadt und Kreis Tübingen 
beschäftigte Fachkräfte teil.

Beispiele für Einzelfallunterstützungen im Rahmen von „Plan.B“

Frau A. aus Kamerun – Ausbildungsduldung erreicht: Seit über zwei Jahren macht eine 
alleinstehende junge afrikanische Frau eine Ausbildung zur Altenpflegerin in Tübingen. Sie ist bei 
ihrem Ausbildungsbetrieb beliebt und hat gute schulische Leistungen. Im Juli 2020 wurde der 
Asylantrag schlussendlich vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Identitätsdokumente hatte sie bis zu
diesem Zeitpunkt keine. Zusammen mit ihren ehrenamtlichen Unterstützer*innen haben wir der 
bezüglich der Beschaffung ihrer Papiere bis dahin überforderten Frau geholfen, einen Pass zu 
beschaffen und im Oktober den Antrag auf die Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG 
abgeschickt. Ende November erhielt sie bereits die Ausbildungsduldung. Jetzt hat sie eine 
Perspektive in Deutschland und braucht keine Angst mehr vor der Abschiebung haben. Nach 
Abschluss der Ausbildung hat sie gute Chancen auf den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis nach § 
19d AufenthG.

Herr B. aus Afghanistan – Erlaubnis für Umzug von Mössingen nach Tübingen erreicht: Das
klingt banal? War es aber ganz und gar nicht. Herr B., bereits Anfang 2016 in der Kreissporthalle 
Tübingen untergebracht und danach in Mössingen, erhielt im August 2020 vom Verwaltungsgericht
ein Abschiebungsverbot zugesprochen. Da er psychisch belastet ist und bis dahin stets in 
beengten Unterkünften wohnen musste, schaffte es seine tatkräftige ehrenamtliche Unterstützerin, 
eine 1-Zimmer-Wohnung für ihn in Tübingen zu finden. Es dauerte dann jedoch fast vier Monate, 
bis die Ausländerbehörde der Stadt Tübingen den Umzug von Mössingen nach Tübingen zuließ. 
Begründung: Die Wohnsitzauflage (§ 12a AufenthG) lasse einen Umzug nicht zu. Dieser sei der 
Integration abträglich, die weiter (im der Sammelunterkunft) in Mössingen zu erfolgen habe. Details
des nervenaufreibenden Vorgangs können hier aus Platzgründen leider nicht vorgetragen werden. 
Die rechtliche Position der Ausländerbehörde war jedoch letztlich nicht haltbar und auf einmal 
erinnerte man sich auch wieder an eine behördeninterne Absprache, die einen Umzug innerhalb 
des Landkreises auch bei Personen die noch im Leistungsbezug sind zulässt, wenn eine 
angemessene private Mietwohnung gefunden wird, solange noch keine endgültige 
Wohnsitzauflage erteilt wurde. Genau so war es in diesem Fall. Aber erstmal 4 Monate lang 
mauern oder nicht erreichbar oder angeblich nicht zuständig sein.
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Herr C. Aus Nigeria – ein langer Weg bis zur „Beschäftigungsduldung“: Herr C. aus Nigeria 
ist bereits seit 6 Jahren in Deutschland, als im Sommer 2020 sein Asylverfahren negativ 
abgeschlossen wird. Ihm wird eine Duldung erteilt, damit einhergehend eine Passverfügung 
erlassen und ein Beschäftigungsverbot angedroht, da Herr C. über keinerlei Identitätsdokumente 
verfügt. Da Herr C. schon während seines noch laufenden Asylverfahrens eine 
Vollzeitbeschäftigung aufgenommen hat und sowohl in seiner Firma als auch in seinem sozialen 
Umfeld sehr geschätzt und geachtet wird, vereinbaren wir mit Herrn C. und seinen ehrenamtlichen 
Unterstützer*innen, gemeinsam auf eine Beschäftigungsduldung hinzuarbeiten und (entsprechend 
der Vorgabe des Baden-Württembergischen Innenministeriums) zur Überbrückung der dafür 
notwendigen Vorduldungszeit über seinen Arbeitgeber einen Härtefallantrag zu stellen.
Schwerpunkte unserer Unterstützungstätigkeit für Herrn C. sind hierbei zunächst die 
Zusammenstellung der umfangreichen, für einen Härtefallantrag erforderlichen Unterlagen, vor 
allem jedoch Recherche und Unterstützung bei der Beschaffung der notwendigen 
Identitätsdokumente aus dem Herkunftsland und bei der Beantragung eines Nationalpasses - 
ebenfalls Voraussetzungen für eine Beschäftigungsduldung nach §60d AufenthG. 
Daneben unterstützen wir bei der Kontaktaufnahme und der Vereinbarung von Terminen mit der 
Botschaft von Herrn C.s Herkunftsland in Berlin, mehrfach bei der Organisation und 
Vorfinanzierung von Anreise und Übernachtung für pandemiebedingt immer wieder abgesagte 
oder verschobene Botschaftstermine sowie bei der Dokumentation all dieser Fort- und 
Rückschritte, um die Mitwirkung bei der Passbeschaffung gegenüber den Ausländerbehörden 
nachzuweisen und keine Ansatzpunkte für ein Beschäftigungsverbot zu schaffen.
Aufgrund der langen, nachweislich aber nicht zu ändernden Dauer bis zur letztlich erfolgreichen 
Stellung eines Passantrags bei der Botschaft erübrigt sich schließlich der Härtefallantrag, da Herr 
C. absehbar erst kurz vor Ablauf der Vorduldungszeit seinen Pass bei der Botschaft abholen und - 
da alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind - unmittelbar darauf eine Beschäftigungsduldung 
beantragen kann.

Finanzielles: Matthias Schuh und Andreas Linder erhielten entsprechend der finanziellen 
Möglichkeiten eine Bezahlung auf Honorarbasis von jeweils durchschnittlich 600 Euro im Monat. 
Das entspricht jeweils ca. 15 bezahlten Stunden im Monat. Tatsächlich wurde (ohne 
organisatorische Arbeit) ungefähr das Doppelte an Beratungsarbeit geleistet. 

Anfang Oktober bewilligte die Eduard Pfeiffer Stiftung einen Zuschuss von 8.000 Euro für Plan.B. 
Die UNO-Flüchtlingshilfe bewilligte im Dezember einen Antrag über einen Zuschuss von 5.000 
Euro für das Jahr 2021. Demgegenüber lehnte der Landkreis Tübingen am 16.12.2020 unseren 
Antrag zur Förderung des Projekts Plan.B ab. Mit dem im Juli gestellten Antrag beim Landkreis 
baten wir um einen Zuschuss von 15.000 Euro für die Jahre 2021 und 2022. Der Landkreis fördert 
im Haushalt 2021 Vereine und Organisationen aller Art mit „Freiwilligkeitsleistungen“ von über 4 
Millionen Euro. Doch unser bescheidener Antrag kam nicht zum Zug. Vor allem Landrat Walter und
Sozialamtsleiterin Ackermann, deren Meinung im Kreistag hohes Gewicht haben, votierten in ihren
Stellungnahmen für die Ablehnung des Antrags. Wir sehen hinter dieser Haltung politische Motive, 
weil wir mit unserer Arbeit auch eine kritische Perspektive zur staatlichen Flüchtlingspolitik 
einnehmen. Aus deren Sicht stellt unsere Arbeit eine „Doppelstruktur“ dar. Die von uns erfüllten 
Aufgaben würden bereits vollumfänglich vom Landratsamt selbst, inbesondere von den 
Integrationsmanager*innen und der Rückkehrberatungsstelle erfüllt. In der Praxis zeigt sich am 
Beispiel vieler Einzelfälle, dass dies genau nicht so ist.

Die Kostenaufstellung für das Jahr 2020 ergibt, dass wir zweckgebunden für das Beratungsprojekt 
Plan.B 9.354,64 Euro mehr eingenommen als ausgegeben haben. Dies ist allerdings nur bedingt 
aussagekräftig, da wir im Oktober den Zuschuss durch die Eduard Pfeiffer Stiftung Stuttgart 
erhalten haben, der allerdings für zwei Jahre reichen muss. Rechnet man die Eigenmittel aus der 
Erbschaftsspende über 5.000 Euro raus, wird der Saldo deutlich geringer. Deswegen wurde 
bereits in 2020 vor allem bei den Honorarkosten gespart. 
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Erfreulich ist jedoch, dass es gelungen ist, fast 
8.000 Euro an Spenden für das Projekt zu 
erhalten. Plan.B wird auch weiterhin auf die 
private Unterstützung durch solidarische 
Menschen angewiesen sein. Aus diesem 
Grund haben wir Anfang 2021 – nach 
Ablehnung durch den Landkreis – einen 
weiteren Spendenaufruf gestartet.

3.3. Einzelfallhilfen und Hilfsprojekte
Einzelbeihilfen: Der Verein gewährt bei 
Bedarf Einzelbeihilfen, zum Beispiel für 
Rechtsanwaltskosten im Asylverfahren, für 
Dokumentenübersetzungen und andere 
Bedarfe bei der Erfüllung der 
„Mitwirkungspflichten“ sowie für Beihilfen, die 
den Prozess der sozialen Integration 
befördern. Für diesen Zweck bezuschussten
wir im Jahr 2020 acht Personen mit 
insgesamt rund 1.145 Euro. Der größte 
Zuschuss in 2020 ging an die albanische Frau 
Valbona C., die wir bereits seit Jahren 
begleiten und bei der es nach vielen 
Anstrengungen gelungen ist, ein Arbeitsvisum 
für Deutschland zu erhalten. Kurz nachdem es 
gelungen war, dass ihre beiden Kinder 
nachkommen konnten, wurde sie aufgrund der 
Corona-Pandemie bei ihrem Job gekündigt. Da
eine Prüfung durch das Jobcenter ergab, dass 
sie aufgrund ihres Aufenthaltszwecks keinen 
Anspruch auf Sozialleistungen hat, war sie 
vorübergehend völlig mittellos. Der Zuschuss 
in Verbindung mit einem privaten Darlehen 
diente der Sicherung der Lebensunterhalts und
der Mietkosten für eine Übergangszeit. Auch 
die Caritas Tübingen gewährte einen 
großzügigen Zuschuss zu den Mietkosten. Mit 
gemeinsamer Anstrengung gelang es, dass 
Frau C. Im Juli bereits wieder einen neuen Job 
hatte. Siehe auch https://menschen-rechte-
tue.org/index/solifonds/artikel/aufenthalt-

gefaehrdet-dringend-arbeitsstelle-gesucht.html 

In aller Regel werden Zuschüsse zu Anwaltskosten im Asylverfahren für von uns begleitete 
Geflüchtete beim Rechtshilfefonds von Fluchtpunkte e.V. Tübingen oder anderen Rechtshilfefonds 
(Pro Asyl) beantragt. Für den Verein Fluchtpunkte beteiligen wir uns auch an 
Spendensammlungen. Insofern sind Rechtshilfezuschüsse aus Eigenmitteln nachrangig, werden 
aber im Bedarfsfall auf Antrag gewährt, vor allem, wenn im Einzelfall zweckgebundene 
Spendenmittel eingeworben werden.

https://menschen-rechte-tue.org/index/solifonds/artikel/aufenthalt-gefaehrdet-dringend-arbeitsstelle-gesucht.html
https://menschen-rechte-tue.org/index/solifonds/artikel/aufenthalt-gefaehrdet-dringend-arbeitsstelle-gesucht.html
https://menschen-rechte-tue.org/index/solifonds/artikel/aufenthalt-gefaehrdet-dringend-arbeitsstelle-gesucht.html
https://menschen-rechte-tue.org/index/solifonds/artikel/aufenthalt-gefaehrdet-dringend-arbeitsstelle-gesucht.html
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3.4. Solifonds Perspektiven
Der Solifonds ist ein Projekt unseres
Vereins und gleichzeitig ein Netzwerk aus
Initiativen und Einzelpersonen aus dem
Raum Neckar-Alb (siehe www.solifonds-
perspektiven.org ), die schon seit längerem
in der Unterstützungsarbeit für Menschen
aus den mittlerweile zu „sicheren
Herkunftsstaaten“ erklärten Ländern
Osteuropas tätig sind. 
Das Netzwerk setzt sich vor allem für ein
Bleiberecht von Roma ein, die in ihren
Herkunftsländern aufgrund des
Zusammenwirkens von Armut und
Rassismus kein würdiges Leben und keine
Perspektiven haben. Das Ziel des Solifonds
war, insbesondere Angehörige der Roma-
Minderheit aus Ost- und Südosteuropa zu
unterstützen, wenn sie (nach einem
erfolglosen Asylverfahren) Deutschland wieder verlassen musste oder abgeschoben wurden. Es 
wurden je nach Möglichkeit und je nach Einzelfall einmalige Starthilfezahlungen, Zuschüsse zum 
Lebensunterhalt und zum Überleben, für eine eigenständige Sicherung des Einkommens und für 
Migrationsperspektiven gewährt. 
Im Rahmen des Solifonds gab es im Jahr 2020 nur noch wenige Aktivitäten. Dies liegt vor allem 
daran, dass nur noch ganz wenige Geflüchtete aus dem Balkanraum in Deutschland sind und 
Unterstützung benötigen. 
Wir unterstützen noch im geringen Umfang die Tochter einer aus Tübingen im Jahr 2018 
abgeschobenen albanischen Familie, damit sie in Tirana weiter Deutsch lernen kann, um ggf. 
später die Chance auf eine Ausbildung in Deutschland zu haben.
Weiterhin unterstützen wir die inzwischen alleinerziehende albanische Frau H., für die wir uns 
zeitweise leider vergeblich um ein Arbeitsvisum für Deutschland bemüht hatten. Leider ist diese 
Perspektive an familiären Problemen gescheitert.
Erfolg – Familie Bajrami darf nach Deutschland zurückkehren: Eine erfreuliche Wendung 
nahm im Jahr 2020 die Situation der mazedonischen Familie Bajrami aus Wolfschlugen. Diese 
Familie wurde im Mai 2018 nach 25-jährigem Aufenthalt in Deutschland abgeschoben. Die 
Unterstützer*innen forderten, dass die Familie zurückkehren darf. Eine Petition auf change.org 
(www.change.org/bajrami) erreichte fast 70.000 Unterschriften. Über einen Solifonds-
Spendenaufruf wurden knapp 7.000 Euro zur Unterstützung der Familie gesammelt. Im Herbst 
2020 kehrten die Eltern mit den minderjährigen Kindern zu einem Besuch nach Deutschland 
zurück, um den späteren dauerhaften Aufenthalt vorzubereiten. Die erwachsenen Kinder sind 
bereits wieder zurück und gehen Arbeit bzw. Ausbildung nach. Der Solifonds übernahm die Kosten
für die Aufwendungen der Familie im Jahr 2020.

3.7. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
Der Verein betreibt weiterhin die Homepage www.menschen-rechte-tue.org     , auf der neben 
Informationen über die Aktivitäten des Vereins auch Fachinformationen zur Flüchtlingsarbeit und 
zur Flüchtlingspolitik sowie zu verwandten Themen veröffentlicht werden.
Der Verein betreibt weiterhin zwei Mailinglisten: Die Liste move-on-aktiv dient der internen 
Kommunikation der aktiven Vereinsmitglieder über Aktivitäten, Termine und Fachinformationen. 
Die Liste move-on-info dient der Verbreitung von Informationen über Aktivitäten unseres Vereins 
sowie Fachinformationen an einen größeren Kreis von ca. 100 eher passiven Mitgliedern und 
Interessierten. 
Im Jahr 2020 waren wir an mehreren Veranstaltungen als Kooperationspartner beteiligt. Leider 
mussten wir aufgrund der Pandemie zwei Mal die geplante Podiumsdiskussion „Integration statt 

http://www.menschen-rechte-tue.org/
http://www.change.org/bajrami
http://www.solifonds-perspektiven.org/
http://www.solifonds-perspektiven.org/
http://www.solifonds-perspektiven.org/
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Abschiebung – wie fair ist die Beschäftigungsduldung?“ verschieben. Diese Veranstaltung konnte 
dann schließlich am 15.2.21 kurz vor der Landtagswahl stattfinden.

3.5. Vernetzung und Kooperationen

Unser Verein war auch im Jahr 2020 Teil der „Flüchtlingshilfen Kreis Tübingen“, der 
Vernetzungsstruktur der ehrenamtlichen Unterstützerkreise. Die Flüchtlingshilfen waren im Jahr 
2020 in einer Umbruchsituation und konnten in dieser Zeit wenig Akzente setzen. Aufgrund der 
Pandemie sind mehrere Vernetzungstreffen ausgefallen oder haben mit nur geringer Beteiligung 
als Online-Treffen stattgefunden. Die Flüchtlingshilfen betreiben eine neue Homepage mit 
Informationen für Ehrenamtliche.

Mitglieder unseres Vereins sind auch im
„Bündnis Bleiberecht Tübingen“ vertreten,
einem losen Bündnis aus Vertreter*innen
verschiedener Gruppierungen und
Organisationen. Der Verein übernimmt für das
Bündnis diverse Sachkosten. 

Januar 2020: Gegen die Abschiebung von
Bilal Waqas: Das Bündnis Bleiberecht war 
bereits zu Beginn des Jahres 2020
Mitorganisator der nächtlichen Kundgebung gegen die Abschiebung von Bilal Waqas. Am 6.1. 
wurde dieser, obwohl mit einer deutschen Frau verheiratet, nach Pakistan abgeschoben. Dagegen 
richteten Mitarbeiter*innen des Landestheaters Tübingen, wo die Ehefrau arbeitet, einen 
Demoaufruf und eine Online-Petition. Zu der Demo kamen am späten Abend des 11. Januar rund 
500 Menschen. Andreas Linder hielt für das Bündnis Bleiberecht einen Redebeitrag (siehe 
Anhang). In der Folgezeit unterstützte das Bündnis die Ehefrau bei der Suche nach einem 
(besseren) Rechtsanwalt und über einen Spendenaufruf bei Fluchtpunkte für Rechtshilfekosten. 
Die politische Unterstützung und die Anwaltstätigkeit waren schließlich erfolgreich. Im April 2021 
konnte Bilal Waqas nach Deutschland zurückkehren. Die Aktivitäten des Bündnis Bleiberecht 
wurden in der öffentlichen Darstellung jedoch ignoriert.

März 2020: Aufruf Bleiberecht statt Abschiebung: Anfang März 2020 startete das Bündnis 
Bleiberecht die Online-Petition „Bleiberecht statt Abschiebung“  mit knapp 30 
erstunterzeichnenden Organisationen, darunter auch move on. Der Beginn der Kampagne fiel 
zeitlich leider zusammen mit dem ersten Corona-Lockdown und wurde auch deswegen in der 
Öffentlichkeit so gut wie nicht beachtet. Im Laufe der Zeit unterzeichneten schließlich 1.082 
Personen und Organisationen v.a. aus Baden-Württemberg diesen Aufruf (mehr siehe Anhang).

Frühjahr 2020: Kampagne für Sicherer Hafen Landkreis Tübingen: Im November 2019 brachte
die Fraktion Tübinger Linke den Antrag ein, dass sich der Landkreis Tübingen zum "sicheren 
Hafen" erklären solle. Ein Bündnis von 20 zivilgesellschaftlichen Organisationen, initiiert vom 
Bündnis Bleiberecht und der Initiative Seebrücke Tübingen, unterstützte diese Forderung mit 
Appellen und Kundgebungen. Das Landratsamt empfahl jedoch in einer Stellungnahme die 
Ablehnung des Antrags. Bei der Kreistagssitzung am 9.12.2019 wurde die Entscheidung vertagt. 
Bei der Verwaltungssausschuss-Sitzung am 12.3.2020 stellte die Grünen-Fraktion einen Zusatz-
Antrag. In der Folge wurde ein interfraktioneller Kompromiss-Antrag vorbereitet. Da die März-
Kreistagssitzung wegen Corona ausfiel, stand dieser Antrag erst bei der Kreistagssitzung am 
27.5.2020 zur Abstimmung - und wurde (aufgrund der Mehrheit von SPD, Grünen und Linken im 
Kreistag) angenommen. Die Kreisverwaltung stand dem Anliegen aber auch nach dem Beschluss 
passiv bis ablehnend gegenüber und unternahm bis dato nichts in Richtung Umsetzung. Ein 
ausführlicher Bericht mit Anlagen erfolgte in diesem Artikel: 
https://menschen-rechte-tue.org/index/fluechtlingspolitik/artikel/landkreis-tuebingen-ist-
sicherer-hafen.html 

Oktober 2020: Palmer muss „Liste der Auffälligen“ löschen: Ein weiterer Erfolg der Aktivitäten 
des Bündnis Bleiberecht stellte sich im Oktober 2020 ein. Der Landesdatenschutzbeautragte 

https://www.openpetition.de/petition/online/tuebinger-aufruf-bleiberecht-statt-abschiebung
https://menschen-rechte-tue.org/index/fluechtlingspolitik/artikel/landkreis-tuebingen-ist-sicherer-hafen.html
https://menschen-rechte-tue.org/index/fluechtlingspolitik/artikel/landkreis-tuebingen-ist-sicherer-hafen.html
https://bleiberecht.mtmedia.org/
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Stefan Brink verbot dem Tübinger Oberbürgermeister Palmer eine „Liste auffälliger Flüchtlinge“ zu 
führen und die erhobenen Daten mit anderen Stellen auszutauschen. Diese Entscheidung ist auch 
auf das hartnäckige Engagement von Aktiven des Bündnis Bleiberecht, insbesondere Matthias 
Schuh, zurückzuführen. In einem ausführlichen Artikel hat Andreas Linder alle Fakten 
zusammengetragen:  https://menschen-rechte-tue.org/index/fluechtlingspolitik/artikel/
landesdatenschutzbeauftragter-verbietet-liste-der-auffaelligen.html (mehr siehe Anhang)

Dezember 2020: Menschenkette für Menschenrechte: move on beteiligte sicn an einer 
Bündnisaktion zum Internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12.2020. Geplant war 
ursprünglich einer größere Aktion mit Demonstration. Dies war jedoch aufgrund der 
wiedereinsetzenden Corona-Einschränkungen nicht mehr möglich. So wurde es eine 
Menschenkette mit Einhaltung der Corona-Abstände rund um das Zinser-Dreieck.

AK Ausländerbehörde: Im Herbst 2020 gründete sich in Tübingen ein „Arbeitskreis 
Ausländerbehörde“. Beteiligt sind Organisationen und Beratungsstellen, die Geflüchtete und 
Migrant*innen beraten sowie Mitglieder des Integrationsrats und politisch aktive Migrant*innen. 
Anlass ist die immer wiederkehrende Unzufriedenheit mit der fachlichen Arbeit und dem 
Umgangston in der Tübinger Ausländerbehörde. In einem Artikel im Schwäbischen Tagblatt wurde 
die Kritik des Bündnisses öffentlich gemacht. Die Ausländerbehörde selbst sieht Probleme in der 
räumlichen und finanziellen Ausstattung der Behörde.

14.3.2020 – Kundgebung zur Forderung nach einem „Sicheren Hafen“ im ganzen Landkreis (Holzmarkt Tübingen)

Tübingen, den 22.4.2021

Michaela Boyacos Marianne Mösle Andreas Linder Ines Roth

Mitglieder des Vorstands

https://menschen-rechte-tue.org/index/fluechtlingspolitik/artikel/landesdatenschutzbeauftragter-verbietet-liste-der-auffaelligen.html
https://menschen-rechte-tue.org/index/fluechtlingspolitik/artikel/landesdatenschutzbeauftragter-verbietet-liste-der-auffaelligen.html
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ANHANG
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Schwäbisches Tagblatt 14.1.2020
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Schwäbisches Tagblatt 12.3.2020
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Schwäbisches Tagblatt 6.10.2020

Ausführlicher Artikel von Andreas Linder
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Schwäbisches Tagblatt 18.12.2020
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Ich will /wir wollen

O Mitglied werden  - Sie sind stimmberechtigtes Mitglied. 

O Fördermitglied werden - Sie sind nicht stimmberechtigt, unterstützten aber unsere Arbeit.
Hinweis: Die Satzung von menschen.rechte Tübingen e.V. findet sich hier: http://menschen-rechte-tue.org/ueber-uns.html

Der Mitgliedsbeitrag   – Ich wähle / wir wählen  

O den normalen Jahresbeitrag (60 € / Jahr)

O Mitgliedsbeitrag für Familien / Lebenspartnerschaften (90 € / Jahr)

O den solidarischen Jahresbeitrag von ..………..………  € / Jahr (mindestens 60 €)

O den reduzierten Jahresbeitrag (30 €/ Jahr) (z. B. Schüler/innen, Studierende, Azubis, Geflüchtete im Asylverfahren 

oder mit Duldung, SGB-Bezieher/innen, Geringverdiener/-innen.) Falls Sie eine Befreiung vom Mitgliedsbeitrag wünschen, legen Sie uns bitte eine schriftliche Begründung vor.

Bezahlung des Mitgliedsbeitrags
Den Mitgliedsbeitrag überweise ich bis zum jeweils _______________________des Jahres
                                                                                                      Tag   /   Monat

auf das Konto menschen.rechte tübingen e.V., 
VR Bank Tübingen, IBAN: DE25 6406 1854 0308 1020 02, BIC: GENODES1STW  

Meine / unsere Kontaktdaten:    * =   optional  
Vorname Name

Straße / Hausnummer

PLZ Wohnort

Telefon*

E-Mail

Geburtstag*

Kontoinhaber/in (falls abweichend)

Bank

IBAN

BIC

News?   O  Ich möchte regelmäßig Informationen bekommen 

Datum: ……………………………..  Unterschrift: ………..…………...…………...……….………………………..

move on - menschen.rechte tübingen e.V. Vereins- und Spendenkonto Solifonds Perspektiven Spendenkonto

Provenceweg 3, 72072 Tübingen menschen.rechte tübingen e.V. menschen.rechte tübingen e.V. 
Registergericht Stuttgart VR 722452 VR Bank Tübingen VR Bank Tübingen
info@menschen-rechte-tue.org IBAN: DE25 6406 1854 0308 1020 02 IBAN: DE03 6406 1854 0308 1020 10 
www.menschen-rechte-tue.org BIC: GENODES1STW BIC: GENODES1STW

Menschenrechte verteidigen! Mach mit beiMenschenrechte verteidigen! Mach mit bei                                        move onmove on
menschen.rechte Tübingen e.V.menschen.rechte Tübingen e.V.

Bitte absenden an: menschen.rechte Tübingen e.V., Provenceweg 3, 72072 Tübingen

Mitgliedsnummer: 
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Das Letzte


